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Vertrag zur Überlassung des Fußball-Darts  
  
Zwischen der Sportjugend im Stadtsportbund Braunschweig – nachfolgend Vermieter genannt – und dem  

  

Verein / Einrichtung:____________________________________________________________  
  

Anschrift:_____________________________________________________________________  
  

Ansprechpartner:______________________________________________________________  
  

Telefon:____________________________E-Mail:_____________________________________  
 nachfolgend Mieter genannt  

  
 Wird nachfolgender Vertrag zur Überlassung des Fußball-Darts  und  Zubehör geschlossen:   

  

1. Der Vermieter überlässt dem Mieter die nachstehend näher beschriebenen, in seinem Besitz 

stehenden Gegenstände zur entgeltlichen Benutzung:   

1 Fußball-Dart + Zubehör   

  

2. Das Überlassungsverhältnis beginnt am _____________ und endet am _______________.   

      Die   tatsächliche Nutzungsdauer beträgt ________ Tage.   

      Das Fußball-Dart ist am ___.___.20___ und am ___.___.20___ in Betrieb  

3. Die Gebühr für die Ausleihe des Fußball-Darts beträgt :_________Euro  

  

4. Der Mieter ist verpflichtet, die überlassenen Gegenstände sorgfältig und pfleglich zu behandeln,     

insbesondere bei besonderer Verschmutzung die Gegenstände auf eigene Kosten zu reinigen.  
Für Veränderungen und Verschlechterungen, die über die normale Abnutzung hinausgehen, 

haftet der Mieter. Solche Schäden hat der Mieter sofort, spätestens aber bei der Rückgabe des 

Fußball-Darts, dem Vermieter zu melden.   

  

4.1 Der Mieter ist verpflichtet, den Transport des Fußball-Darts und dessen Zubehör in 

einer Weise zu tätigen, durch die das Material keinen Schaden nimmt.   

   

4.2 Der Mieter ist nicht berechtigt, die Gegenstände an Dritte weiterzugeben/unter zu 

vermieten.   

  
4.3 Ist für Nutzung der überlassenen Gegenstände eine behördliche Genehmigung 

erforderlich, so hat der Mieter diese Genehmigung/Genehmigungen einzuholen und die 

Kosten zu tragen.   
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4.4 Der Mieter bestätigt hiermit, dass er sicherstellen kann, dass das Fußball-Dart 

ordnungsgemäß aufgestellt wird und durch das Fußball-Dart als Gegenstand oder seine 

Benutzung kein Schaden für Personen, anderen Lebewesen oder der Umwelt auftritt. Der  

Vermieter übernimmt keinerlei Garantie für das ordnungsgemäße Aufstellen des Fußball-

Darts. 

  

4.5 Auf-, Abbau und Betrieb des Fußball-Darts erfolgen eigenverantwortlich durch den 

Mieter.  

  
5. Die Überlassung des Fußball-Darts erfolgt gegen Entgelt (gemäß Punkt 3). Das Entgelt wird vier 

Arbeitstage vor der Veranstaltung fällig. Ist kein rechtzeitiger Zahlungseingang zu verzeichnen, 

ist keine Ausleihung möglich. Bei einer Stornierung unter 4 Tagen vorher, fallen 50% der Kosten 

als Stornogebühr an. 

  
6. Die Gegenstände sind vom Mieter bei Beginn/Ende des Überlassungsverhältnisses zur 

vereinbarten Zeit in Braunschweig abzuholen/abzugeben. Kommt der Mieter mit der 

vertraglichen Rückgabe in Verzug, so hat er dem Vermieter den daraus entstehenden Schaden 

zu ersetzen.   

  
7. Der Mieter stellt den Vermieter, soweit zulässig von allen Ansprüchen Dritter aus Anlass der 

Überlassung der Gegenstände frei.   

  
8. Änderungen/Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.  

  

9. Mängel an den Geräten oder am Zubehör werden entsprechend der Reparaturkosten in 

Rechnung gestellt. Vorherige Schäden sind den Vermieter bei Abholung unverzüglich schriftlich 

mitzuteilen. Nicht angezeigte Mängel gegen zulasten des Mieter.  

  
10. Für die Verkehrssicherheitspflicht sorgt der Mieter.  

  
11. Wird das Fußball-Dart nicht im ordnungsgemäßen Zustand beim Vermieter zurückgeliefert, so 

muss der Mieter entweder vor Ort in Braunschweig für die Beseitigung der Mängel sorgen oder 

ist verpflichtet, die Kosten für eben diese Beseitigung zu tragen.   

 

12. Es wird eine Kaution in Höhe von € 50,-- hinterlegt. Die Kaution wird zurückgezahlt wenn alle 

verleihenden Gegenstände zurückgegeben werden, ein Verschleiß am Material ist 

ausgenommen.   

  

13. Die Ausleihmodalitäten hat der Mieter zu Kenntnis genommen.  

  

 

 

Braunschweig den ___.___.20___   

 

 
 

  

__________________________________                      ________________________________  

                        Mieter                                                                                Vermieter   
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SEPA-Basis-Lastschrift-Verfahren (Einzugsermächtigung)  

  

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE38 ZZZ0 0001 1867 59 / Stadtsportbund Braunschweig  

Mandatsreferenz: Diese wird Ihnen mit der Rechnung mitgeteilt!   

Ich ermächtige den Stadtsportbund Braunschweig e.V., die Ausleihgebühr einmalig von meinem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die Stadtsportbund 

Braunschweig  e.V., auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.   
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.   
  

IBAN: __________________________________________________________________________   

  

BIC: ___________________________________________________________________________   

  

Abweichende/r Kontoinhaber/in: ____________________________________________________   
(falls nicht identisch)   
Wenn eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein sollte, wird dadurch die Geltung des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Es ist 

eine der unwirksamen Bestimmung im Sinne der wirtschaftlichen Bedeutung nach möglichst nahe kommende andere Bestimmung 

zwischen den Parteien zu  vereinbaren.   

  

_____________________________________________________________________________   

(Ort, Datum, Unterschrift)  

  
   

  

  Datum  Uhrzeit  Unterschrift  

Übergabe        

Rückgabe         

  
Nur für den internen Gebrauch   

Verleihung  Von                      bis  

Mandatsreferenz Nummer    

Bezahlt am:    

Kaution hinterlegt    

Kaution zurück gezahlt     

  

  


